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ErwGr

Erwagungsgrund 92 - Thematische Datenschutz-Folgenabschatzung

Unter bestimmten Umstanden kann es vernunftig und unter 6konomischen Gesichtspunkten
zweckmaBig sein, eine Datenschutz-Folgenabschatzung nicht lediglich auf ein bestimmtes Projekt zu
beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen - beispielsweise wenn Behdrden oder offentliche
Stellen eine gemeinsame Anwendung oder Verarbeitungsplattform schaffen méchten oder wenn
mehrere Verantwortliche eine gemeinsame Anwendung oder Verarbeitungsumgebung flr einen
gesamten Wirtschaftssektor, fur ein bestimmtes Marktsegment oder fur eine weit verbreitete
horizontale Tatigkeit einflihren méchten.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr092?rev=1521281048 Gedruckt 27.01.2026 05:27



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 92 - Thematische Datenschutz-Folgenabschätzung



